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R i t t e r - O r d e n.

Großmeister: Seine Königliche Hoheit der Kurfürst.

Seine Hoheit der Kurprinz u. Mitregcnt,
Besitzer aller kurhessischen Orden, ist durch die
am 30stcn September 1831 abgeschlossene Ueber-
einkunft zur Verleihung von Militär- und Civil-
Orden ermächtigt worden.

 Ordens - Kommission.

Derselben liegt, als unmittelbarer Behörde, die Besorgung aller, in
Beziehung auf die Militair- und Civil-Orden, sowie die Ehrenzeichen vor
fallenden Geschäfte ob; insbesondere hat dieselbe die Ordcnsmatrikel über
sämmtliche Ordcnsmitglicder und Besitzer von Ehrenzeichen zu führen, und
wegen der Ordcns-Ertheilungen erforderlichen Falls Anträge zu thun. Auch
hat sie die Aufsicht über die Ordens-Armenkasse.

Zur Nachricht wird hier bemerkt, daß nach dem Lode der Ordens-
Inhaber die Insignien an die Ordens-Kommission zurückgesandt werden
müssen, inglcichem auch die Verdienstkreuze und Medaillen; der Orden
vom eisernen Helm, sowie die Denk- und Ehrcn-Medaillen sind jedoch
hiervon ausgenommen, und bleibt ersterer, den Statuten gemäs, bei
den Familien der Verstorbenen, letztere aber werden in den Kirchen
aufgehängt.

Ober-Hofmarschall, Präsident des Ober-Hofmarschallamtes und
Kammerherr v. Biesenrodt Erzell. WCV 3 .

General-Major und Chef des General-Staabcs v. Co chen-

 haußen Hi,

Mitglieder.

Ordens-Rath: Kriegsrath K n atz »J«
Ordens - Schatzmeister: Hofrath Kraushaar.

Ordens-Garderobier: Kammerdiener Zöllner.


